                                       OLG Düsseldorf

                                                                  vom 23.07.2004


MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR               ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht Düsseldorf                                                          Beschluss vom 23. Juli 2004                                                                  - I-3 Wx 196/04 -

Zur Amtsermittlungspflicht im Rahmen des § 57 Abs. 2 Satz 3 AuslG 

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 23.07.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

I-3 Wx 196/04

6 T 181/04   LG Krefeld

32 XIV B 1422-B  AG Krefeld

In der Freiheitsentziehungssache

betreffend den ..................
hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss der 6. Zivilkammer des Landgerichts Krefeld vom 24.06.2004  unter Mitwirkung ..................  am  23. Juli 2004
b e s c h l o s s e n:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird zur erneuten Behandlung und Entscheidung – auch über die Kosten und Auslagen des dritten Rechtszuges – an das Landgericht zurückverwiesen. 

G r ü n d e:
I.

Der Betroffene reiste im April 2004 mit einem nach den Erkenntnissen des Bundesgrenzschutzes gefälschten Pass in die Bundesrepublik ein. Er gab an, nach Spanien weiterreisen zu wollen und legte eine Permiso de Residencia Especial für Spanien vor, welche vom Bundesgrenzschutz nach Überprüfung als Totalfälschung eingestuft wurde. 
Das Ausländeramt in ................ stellte dem Betroffenen eine befristete Duldung des Aufenthalts bis zum 31.05.04 aus. Ihm wurde gestattet, zwischen dem 10.05 und 14.05.04 den Bereich der Duldung zu verlassen, um bei der Botschaft in Berlin einen neuen Reisepass zu beantragen. Mit Schreiben vom 17.05.04 beantragte der Betroffene die Ausstellung eines solchen Passes bei der ............. Botschaft in Berlin.  
Mitarbeiter des Antragstellers suchten den Betroffenen am 18.05.04 in der Wohnung seiner Verlobten in ........... auf. Er entzog sich dort einem Gespräch, indem er in eine Bodenkammer flüchtete und sich dort einschloss.
Auf Antrag des Antragstellers hat das Amtsgericht am 19.05.2004 Abschiebungshaft bis zum 19.08.2004 angeordnet. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde des Betroffenen ist vom Landgericht zurückgewiesen worden. 
Der Betroffene hat sofortige weitere Beschwerde eingelegt, mit der er insbesondere geltend macht, das Landgericht habe seine Entscheidung auf spekulative Erwägungen gestützt und ihn nicht persönlich angehört.. 
II.
Das Rechtsmittel führt zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die angefochtene Entscheidung beruht auf einer Verletzung des Gesetzes, § 27 FGG. 
Das Landgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, die Haftgründe aus § 57 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1  AuslG seien gegeben. Der Betroffene sei unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist und deshalb vollziehbar ausreisepflichtig. Der vorgelegte Pass sei gefälscht, die Permiso de Residencia Especial eine Totalfälschung. Zusätzlich bestehe der begründete Verdacht, dass sich der Betroffene der Abschiebung entziehen wolle. Ihm sei von der Ausländerbehörde in ................ eine Duldung bis zum 31.05.2004 erteilt worden, um in Berlin die Botschaft zur Ausstellung eines Reisepasses aufsuchen zu können. Dem sei der Betroffene nicht nachgekommen. Er habe lediglich schriftlich einen neuen Pass beantragt.  Darüber hinaus sei er von den Mitarbeitern des Antragstellers in der Wohnung seiner Verlobten angetroffen worden. 
Diese Ausführungen sind nicht frei von Rechtsfehlern. Es trifft zwar zu, dass der Betroffene aufgrund seiner unerlaubten Einreise in die Bundesrepublik vollziehbar ausreisepflichtig ist. Fraglich erscheint demgegenüber, ob der Betroffene glaubhaft machen kann, sich einer Abschiebung nicht entziehen zu wollen. Das Landgericht hätte Veranlassung gehabt, den Betroffenen hierzu persönlich zu befragen. Die persönliche Anhörung des Betroffenen ist nur ausnahmsweise verzichtbar.     Sie gehört zum „Kernstück der Amtsermittlungspflicht“ (vgl. BVerfG in InfAuslR 1996, 198, 201 ). Durch sie soll sichergestellt werden, dass das Gericht von allem, was für die Entscheidung relevant sein könnte, tatsächlich Kenntnis erhält und es sich durch eigene Wahrnehmung einen Eindruck von der Persönlichkeit des Betroffenen verschafft. Da das Landgericht im Beschwerdeverfahren vollständig an die Stelle des Gerichts des ersten Rechtszuges tritt, hat es den Sachverhalt auch durch eine persönliche Anhörung des Betroffenen jedenfalls dann aufzuklären, wenn die vorgetragenen Umstände unklar sind. Dies ist hier der Fall. Die Kammer hätte nämlich durch eine Befragung des Betroffenen versuchen müssen, zu klären, aus welchem Grunde der Betroffene einen neuen Reisepass lediglich auf schriftlichem Wege beantragte, ob die ............ Botschaft in Berlin etwa tatsächlich persönliche Vorsprachetermine nur im schriftlichen Verfahren vergibt. In diesem Fall könnte dem Betroffenen nicht die von der Kammer unterstellte Untätigkeit vorgeworfen werden. Allein der Umstand, dass der Betroffene sich in der Wohnung seiner Verlobten aufhielt, ist nicht ausreichend für die Annahme, er werde sich einer Abschiebung entziehen; er hatte nämlich bereits bei einer Befragung durch den Bundesgrenzschutz vom 03.05.2004 angegeben, seine Verlobte besuchen zu wollen. Auch die Tatsache, dass sich der Betroffene in eine Bodenkammer geflüchtet hat, erhärtet nicht ohne weiteres den Verdacht, sich einer Abschiebung entziehen zu wollen, zumal er sich nach seinem unbestrittenen Vortrag in seiner Beschwerdeschrift vom 24.05.2004 im übrigen ordnungsgemäß und wiederholt bei der Ausländerbehörde in ................ gemeldet und an der Beschaffung der Originalpapiere mitgewirkt hat.    
Die angefochtene Entscheidung war danach aufzuheben und die Sache zur Nachholung der erforderlichen Ermittlungen an das Landgericht zurückzuverweisen.
Diesseits in das Internet eingestellt am 19.09.2004.
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